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Vorwort

Das Bauordnungsrecht ist nach dem Bauplanungsrecht der zweite große Teilbereich des
öffentlichen Baurechts. Die bauordnungsrechtlichen Vorschriften für Nordrhein-Westfalen
sind durch das „Gesetz zur Modernisierung des Bauordnungsrechts in Nordrhein-Westfalen –
Baurechtsmodernisierungsgesetz (BauModG NRW)“ v. 21.7.2018, GV. NRW. 2018, 42, das
am 1.1.2019 in Kraft getreten ist, in wesentlichen Punkten geändert worden. Dies betrifft
etwa das Abstandsflächenrecht, den Vollgeschossbegriff sowie Regelungen zur Barrierefrei-
heit und zum Baugenehmigungsverfahren.

Anlass für die Novellierung gaben überdies EU-rechtliche Entwicklungen, insbesondere
zur Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung von Gefahren schwerer
Unfälle mit gefährlichen Stoffen sowie zur Umsetzung der Anforderungen aus der Verord-
nung Nr. 305/2011 v. 9.3.2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermark-
tung von Bauprodukten sowie daraus vom EuGH abgeleiteten Umsetzungsanforderungen
(s. dazu EuGH Urt. v. 16.10.2014 – C-100/18, EuZW 2014, 957). Es ist in neuerer Zeit
im Bauordnungsrecht der Bundesländer auch wieder eine stärkere Harmonisierung durch
Annäherung der Landesbauordnungen an die Musterbauordnung (MBauO) festzustellen.
Eine gewisse strukturelle Änderung in der nordrhein-westfälischen Bauordnung wurde
bereits aufgrund des Änderungsgesetzes v. 15.12.2016 vollzogen, s. BauO NRW 2016 idF
v. 21.12.2017, GV. NRW. 2016, 1162, indem von der Einstufung der Gebäude ausschließlich
nach ihrer Höhe zu der Einstufung nach Gebäudeklassen vorgenommen wurde.

Die vorliegende Kommentierung erläutert die BauO NRW 2018 auf eine praxisorientierte
und prägnante Weise. Berücksichtigt ist neben der aktuellen Literatur insbesondere die ein-
schlägige, aktuelle Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte und des Oberverwaltungsge-
richts Nordrhein-Westfalen auf dem Stand Dezember 2019. Die Änderung durch Art. 13
COVID-19-LandesrechtanpassungsG vom 14.4.2020 (GV. NRW S. 2186) ist berücksichtigt.
Der Kreis der Autoren besteht aus Vertretern der Wissenschaft sowie aus Praktikern, die
auf dem Gebiet des Baurechts tätig sind. Der Kommentar ist Bestandteil einer Reihe von
Kommentaren zum Bauordnungsrecht, die parallel zu den Bauordnungen der Bundesländer
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen entstanden
sind.

Die Gliederung in Überblicks-, Standard- und Detailebene ermöglicht eine rasche Orien-
tierung in der Materie.

Kaiserlautern/Münster, im Juni 2020 Prof. Dr. Willy Spannowsky
Jens Saurenhaus
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